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Die Position der VRE zur Rolle der Regionen im Hinblick auf die Zukunft des  Verfassungsvertrages

1. Die VRE vertritt die Meinung, dass der Verfassungsvertrag für die Regionen einen konkreten Schritt in die Zukunft darstellt und begrüßt die Akzente auf die Rolle der Regionen in Europa und auf das Subsidiaritätsprinzip.

2. Die VRE stellt jedoch mit Bedauern fest, dass der Prozess der Ratifizierung des Verfassungsvertrages mit äußerst schwierigen Umständen konfrontiert ist und versteht die Ängste einiger Bürger, dass der europäische Integrationsprozess gelöst von ihren Nöten und Erwartungen ist.  Deshalb begrüßt die VRE die Entscheidung des Europarates eine zweispurige Strategie zu verfolgen: Einerseits die Fokussierung auf die konkreten Vorteile, die europäische Projekte den Bürger bringen, und auf der anderen Seite das Erstellen eines konkreten Zeitplans um Entscheidungen über die Zukunft des Verfassungsvertrages zu erreichen. 

3. Die VRE vertritt die Meinung, dass die Regionen in beiden Aspekten dieser zweispurigen Herangehensweise eine klare Funktion haben sollten. Als diejenigen, die die europäische Politik umsetzten, können die Regionen die eindeutigen Vorteile der europäischen Integration den Bürgern vermitteln. Als Partner im europäischen Entscheidungsfindungsprozess können sie dazu beitragen, funktionierende Lösungen für die institutionelle Sackgasse zu finden, mit der die Europäische Union konfrontiert ist, wenn sie nicht fähig ist, die gegenwärtige Verfassungskrise zu lösen.  

4. Deshalb verpflichtet sich die VRE, die Rolle ihrer Mitgliedsregionen bei der Verbindung zwischen den Bürgern und der Arbeit der europäischen Institutionen zu entwickeln. Dies geschieht durch: 

a. Zusammenarbeit mit der Europäischen Union und den Mitgliedsstaaten um sicherzustellen, dass die Bürger entsprechend über die Vorteile der europäischen Integration und die Zukunft der Europäischen Union informiert sind;

b. Bereitstellung von klaren Informationen für die Bürger darüber, wie die Regionen gemeinsam mit den europäischen Institutionen arbeiten um die wichtigsten Sorgen der Bürger aus einer breiten Palette von Angelegenheiten versuchen zu bewältigen. Dazu gehören Themen wie Umwelt, ökonomischer Wohlstand sowie Belange im Bereich Gesundheit und Soziales;  

c. Beitrag zu einem besseren Verständnis zwischen den Völkern Europas und zur Kohäsion in der EU durch grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit. 

5.  Was die Rolle der Regionen im europäischen Entscheidungsprozess betrifft, zeigt sich die VRE darüber erfreut, dass der Verfassungsvertrag viele der Sorgen der Regionen inkorporiert hat, einschließlich. 

a. Die Ausweitung des Subsidiaritätsprinzips auf die regionalen und lokalen Ebenen

b. Die Einbeziehung territorialer Kohäsion in die Ziele der Union

c. Der Einbezug territorialer Kohäsion innerhalb der Zielstellungen der EU

d. Die Anerkennung regionaler Identitäten 

e. Die vermehrte Konsultation der Regionen in der gesetzlichen Entwurfsphase

f. Den beständigen Bezug auf das Prinzip der Subsidiarität in der gesetzlichen Entwurfsphase 

g. Das Recht des Ausschusses der Regionen Rechtsfälle vor den Europäischen Gerichtshof zu bringen

h. Die Möglichkeit für eine indirekte Konsultation für Regionen mit Gesetzgebungsgewalt

i. Die Möglichkeit einstimmiger Entscheidungsfindung für Kultur, Gesundheit und Soziales unter der gemeinsamen Handelspolitik  

Ungeachtet der Ergebnisse des Ratifizierungsprozesses, wird die VRE versuchen zu gewährleisten, dass so viele dieser Prinzipien wie möglich in den institutionellen Rahmen der Europäischen Union inkorporiert werden. Sie wird danach streben, diesbezüglich eine Reihe von konkreten Initiativen zusammen mit anderen europäischen Institutionen und Mitgliedsstaaten zu entwickeln. 

6. Die VRE verpflichtet sich somit zu ihrer eigenen zweispurigen Herangehensweise: einerseits die Einbeziehung der Prinzipien Subsidiarität und Regionale Demokratie in den institutionellen Rahmen der EU, andererseits, die Entwicklung eines europäischen Integrationsprozesses, der fest in den Nöten, Erwartungen und Wünschen der Bürger verankert ist.   

JB, August 2006

Die Versammlung der Regionen Europas (VRE) ist die politische Stimme der Regionen sowie der Schlüsselpartner für europäische und internationale Institutionen in Bezug auf Kernthemen regionaler Zuständigkeit. Die VRE fördert die kulturelle Vielfalt der  europäischen Regionen und setzt diese Vielfalt in Stärke um. Die VRE fördert das Subsidiaritätsprinzip und den Aufbau demokratischer Regionalstrukturen und ermöglicht den Regionen, die wesentliche Verbindung zwischen den Bürgern und Europa zu sein. Die VRE vertritt 255 europäische Regionen und 13 interregionale Organisationen.
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